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Ihre Anfrage vom 07.06.2021 - Windenergieanlagen, Einnahmen der betroffenen
Gemein d en ?

Seh r geehrter Herr 14a rzischewski- Drewes,

zu der o. 9. Anfrage der AfD-Fraktion, kann ich Ihnen wie folgt AuskunFt geben:

Die 5. umfassende Uberarbeitung des Erneuerba re- Energ ien -Gesetz vom Bundestag am
17.12.2020 im Bundestag beschlossen. Sie enthält Anderungen für die Windenergie an Land,
Photovoltaik, Bioen erg ie und Wasserkraft.

Allgemeine Anderunqen :

. Ausbau der erneuerbaren Energien entlang des Klimaschutzprogramms 2030

. Vereinfachte Anmeldung beim Netzbetreiber

. Sichtbarkeit und Steuerbarkeit - Smart Meter Einbaupflicht für Neuanlagen

. Ansch lussförd eru ng für über 20 Jahre alte Anlagen

. Vollständige Entschädigung entgangener Einnahmen aufgrund von
Einspeisema nagement

. Verringerung des Za hlu ngsa nspruchs bei negativen Preisen

. E igenversorg u ng

. G rü ner Wasserstoff

. Kooperationsa ussch u ss, iährliches Monitoring und Erfahrungsbericht

Anderungen für die Windenerqie an Land - geregelt wurden mit der 5. Anderung des EEG:
. Aussch reibu ngsmengen
. Regionale Steueru ng
. Refe re n ze rt ra g s m od e ll
. Nachträg liche Leistu ngserhöhu ng
. Finanzielle Beteiligung von Kommunen

Finanzielle Beteiligu ng der Kommunen:
Eine weitere wesentliche Neuerung im EEG 2021 betrifft die finanzielle Beteiligung von
Sta ndortgemeinden an Windenerg iea nlagen. Der neue § 36k ermöglicht den Betreibern von
Wind energ iea nlagen, Sta ndortgemeinden an den Erträgen aus dem Betrieb zu beteiligen.
Dazu darf der Anlagen betreiber Gemeinden, in denen eine Wlndenerg iea n lage errichtet wird,
und solchen, die von der Errichtung unmittelbar betroffen sind, auf freiwilliger Basis bis zu
0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde zahlen. Nicht als betroffen gelten Gemeinden, deren
Gemeindegebiet sich nicht zumindest teilweise innerhalb eines um die Windenergieanlage
ge-legenen Umkreises von 2,5 Kilometern befindet. Sind mehrere Gemeinden betroffen, ist
die Höhe der angebotenen Zahlung pro Gemeinde anhand des Anteils ihres jeweiligen
Gemeindegebiets an der Fläche des Umkreises aufzuteilen. Der Anlagenbetreiber bekommt
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die Zahlungen an die betroffenen Gemeinden vollständig durch den Netzbetreiber aus der
EEG-Umlage erstattet. Mit der Ve rord nu ng sermächtig u n9 § 95 Abs. 3 schafft der
Gesetzgeber die 14öglichkeit, die neue Regelung zur finanziellen Beteiligung von
Sta ndortgemeind en auch auf andere Erneuerbare-Energien-Anlagen auszuweiten.
Die neue Regelung soll für Rechtssicherheit bei der kommunalen Teilhabe an der Wertschöp-
fung von Windenergieanlagen sorgen, die Akzeptanz für Windenerg iean lag en sichern und die
Ausweisung neuer Flächen begü n stigen.
Hinsichtlich der hau sha lterischen Wirkung ist aus Sicht der Verwaltung keine allgemeine
Umlage ersichtlich (2.8. Kreis- oder SG-Umlage), die greifen würde, wenn Standortgemein-
den zusätzliche Einnahmen aus der Beteiligung an Windenergieanlagen erhalten. Für die
Bemessung dieser Umlagen ist stets die allgemeine Haushaltssituation zu betrachten
(Sch lü sselzuweisu ngen, Steuerkraft, Einwohnerzahl).

Ich bitle um Kenntnisna hme.

Dr. Andreas Ebel
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